
Bericht des Verwaltungsrats gemäß Art. 5 SE-VO,  
§ 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für den Aus-
schluss des Bezugsrechts
 
Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE erstattet  
gemäß Art. 5 SE-VO, § 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit  
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 über  
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts den  
nachfolgenden Bericht:

Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien im Rahmen  
eines Genehmigten Kapitals sieht mehrere Fallgruppen  
vor, bei denen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen werden kann.

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, soweit 
dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund 
des Bezugsrechtsverhältnisses ergeben. Ein solcher sinn-
voller und marktkonformer Ausschluss des Bezugsrechts 
hinsichtlich dieser etwaigen Spitzenbeträge dient dazu, 
die Ausnutzung der Ermächtigung durch runde Beträge 
zu ermöglichen und damit eine erleichterte Abwicklung zu 
gewährleisten. Aufgrund der Beschränkung auf Spitzen-
beträge ist der mögliche Verwässerungseffekt in der Regel 
sehr gering.

Das Bezugsrecht soll außerdem bei Sachkapitalerhöhungen 
zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen im Zusammenhang 
mit den vorgenannten Unternehmensakquisitionen (z.B. 
Gesellschafterdarlehen des Unternehmensverkäufers an  
die Zielgesellschaft) (auch wenn neben den Aktien eine  
Kaufpreiskomponente in bar ausbezahlt wird) aus-
geschlossen werden können.

Damit soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität  
gegeben werden, um sich bietende Gelegenheiten zum  
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen 
im Zusammenhang mit den vorgenannten Unternehmens-
akquisitionen (z.B. Gesellschafterdarlehen des Unternehmens-
verkäufers an die Zielgesellschaft) schnell und flexibel zu  
nutzen. Die GFT Technologies SE steht im globalen Wett-
bewerb und muss daher auch jederzeit in der Lage sein, in 
den nationalen und internationalen Märkten und im Inter-
esse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, Unternehmen oder 
Beteiligungen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition 
zu erwerben und diese ganz oder teilweise mit Aktien zu 
bezahlen.

Der Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens-
beteiligungen erfolgt oft durch eine Gegenleistung in 
Geld. Die Praxis zeigt aber, dass die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte in vielen Fällen eine (teilweise) Gegen-
leistung in Form von Aktien verlangen. Käufer, die Aktien 
anbieten können, haben somit einen Wettbewerbsvorteil 
beim Erwerb. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitions-

währung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen 
Spielraum, sich bietende Erwerbschancen schnell und flexibel 
zu nutzen und stärkt damit ihre Wettbewerbsposition. Zudem 
bietet der Einsatz von Aktien als Akquisitionswährung eine 
liquiditätsschonende Alternative zur Barzahlung. Für der-
artige Maßnahmen muss das Bezugsrecht ausgeschlossen 
werden können. Da Unternehmenskäufe in der Regel inner-
halb eines eng getakteten Zeitplans erfolgen müssen, bedarf 
es eines Genehmigten Kapitals, auf das der Verwaltungsrat 
schnell zugreifen kann. Die durch den Bezugsrechtsaus-
schluss bedingte Verwässerung wird dadurch aufgewogen, 
dass die Geschäftsausweitung im Wege der Eigenkapital-
stärkung durch Dritte finanziert wird und die vorhandenen 
Aktionäre – wenn auch mit einer geringeren Beteiligungs- 
und Stimmrechtsquote als zuvor – an einem Unternehmens-
wachstum teilhaben, das sie bei Einräumung eines Bezugs-
rechts aus eigenen Mitteln finanzieren müssten. Durch die 
Börsennotierung ist jedem Aktionär zudem die grundsätzliche 
Möglichkeit gegeben, seine Beteiligungsquote durch den 
Zuerwerb von Aktien wieder zu erhöhen.

Wenn sich Möglichkeiten zu einem Erwerb attraktiver 
Akquisitionsobjekte konkretisieren, wird der Verwaltungsrat 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapital-
erhöhung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen 
soll. Er wird dies nur tun, wenn der Erwerb gegen Ausgabe 
von Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
liegt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird 
der Verwaltungsrat sicherstellen, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird 
der Verwaltungsrat sich bei der Bemessung des Wertes der 
als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der 
Aktie der GFT Technologies SE orientieren. Eine schema-
tische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indessen nicht 
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungs-
ergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in 
Frage zu stellen.

Das Bezugsrecht soll ferner bei Barkapitalerhöhungen aus-
geschlossen werden können, wenn das bestehende Grund-
kapital hierbei um maximal 10% erhöht wird. Dadurch soll der 
Verwaltungsrat in die Lage versetzt werden, kurzfristig auf 
anstehende Finanzierungserfordernisse reagieren und stra-
tegische Entscheidungen umsetzen zu können. Diese gesetz-
lich ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, 
kurzfristig günstige Börsensituationen zu nutzen und dabei 
durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der 
Eigenkapitalbasis zu erreichen. Die Verwaltung wird im Falle 
der Ausnutzung dieser Möglichkeit der Kapitalerhöhung 
einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber 
dem Börsenkurs dahingehend beschränken, dass Letzterer 
nicht wesentlich unterschritten wird. Eine derartige Kapital-
erhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine 
vergleichbare Kapitalerhöhung mit einem Bezugsrecht der 
Aktionäre. Da die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag  
nahe am Börsenkurs ausgegeben werden, kann jeder Aktio-
när zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien  
zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben.
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Das Bezugsrecht kann ferner für den Fall der Ausgabe von 
Aktien an geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft, 
Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und ihrer verbundenen Unternehmen ausgeschlossen 
werden. Eine Beteiligung dieses Personenkreises kann für 
deren Bindung an die Gesellschaft und den Konzern von 
wesentlicher Bedeutung sein. Diese Personen haben als 
Aktionäre ein potenziell größeres Interesse am geschäftlichen 
Erfolg des Unternehmens, wodurch das unternehmerische 
Denken gefördert werden kann. Die Ausgabe von Aktien kann 
ferner zu einer langfristigen Bindung an das Unternehmen 
und zu einer Identifikation mit dem Unternehmen beitragen. 
Bei Festlegung des Ausgabebetrags kann eine bei Aktien-
beteiligungs- oder anderen aktienbasierten Programmen 
übliche Vergünstigung erfolgen. Diese Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss ist auf bis zu 5% des Grundkapitals 
der Gesellschaft beschränkt.

Um die Aktionäre nicht nur wirtschaftlich, sondern in jedem 
Fall auch prozentual vor einer größeren Verwässerung ihrer 
Beteiligung ohne nochmalige Beschlussfassung durch 
die Hauptversammlung zu schützen, darf die Summe der 
Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2026 unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden, zusätzlich zu den für einzelne Gruppen von Bezugs-
rechtsausschlüssen bereits vorgesehenen prozentualen 
Beschränkungen auch unter Berücksichtigung sonstiger 

Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2026 unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund 
von nach dem 25. Juni 2026 unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben 
sind, einen rechnerischen Anteil von 20% des Grundkapitals 
nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung.

Der Verwaltungsrat wird jeweils im Einzelfall sorgfältig 
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
und zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht. Er wird 
das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn die in diesem 
Bericht abstrakt umschriebenen Tatbestände vorliegen und 
der Bezugsrechtsausschluss im konkreten Fall im wohlver-
standenen Interesse der Gesellschaft liegt. Dabei überprüft 
der Verwaltungsrat jeweils im Einzelfall, ob der Bezugsrechts-
ausschluss erforderlich, geeignet, angemessen und im Inte-
resse der Gesellschaft geboten ist. Konkrete Pläne für eine 
Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals bestehen der-
zeit nicht. Über die Einzelheiten einer etwaigen Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts wird der Verwaltungsrat in der Hauptversammlung 
berichten, die auf eine Ausnutzung folgt.

Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE
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